
Neuer Aushang in den Schaukästen
Die Mieterinnen und Mieter werden 
gebeten, bei Bedarf den Zutritt zu den 
Häusern zu ermöglichen, damit der Aus-
tausch reibungslos erfolgen kann.

Vielen Dank für Ihr Verständnis  
und Ihre Unterstützung.
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TREFFPUNKT-UPDATE DES BAUVEREIN LEER EG UND DER 
NACHBARSCHAFTSHILFE DES BAUVEREIN LEER E. V. expressexpress

Neue Hausordnung

In diesen Wochen wird ein aktualisier-
ter Aushang zur Hausordnung in den 

Schaukästen der Wohngebäude des 
Bauverein Leer ausgehängt. Eine Mit-
arbeiterin des Bauvereins wird den alten 
Aushang entfernen und durch die neue 
Version ersetzen.

Sicher wohnen

Außenbeleuchtung in der dunklen Jahreszeit hilft
Die Außenbeleuchtung sorgt für Sicher-

heit in der dunklen Jahreszeit bei Kos-
ten von 2 EUR pro Monat.
Immer wieder melden sich bei uns be-
sorgte Mieter, die angesichts stark gestie-
gener Stromkosten die Außenbeleuch-
tung in den Abend- und Nachtstunden an 
unseren Gebäuden abgeschaltet wissen 
wollen bzw. sich einen Bewegungsmelder 
wünschen.
Was viele dabei nicht bedenken: das 
Licht sorgt vor unseren Gebäuden für 
Sicherheit.
Ganze Straßenzüge wären weitgehend 
unbeleuchtet, wenn der Bauverein die 
Außenbeleuchtung abschalten würde.
Für das Sicherheitsempfinden vieler Men-
schen jeden Alters ist das eine große Be-
lastung. Die dauerhafte Beleuchtung in 
den Abend- und Nachtstunden wirkt sich 
nicht nur positiv auf das Sicherheitsemp-
finden jedes einzelnen aus, sondern hilft 
auch im Notfall den Rettungsdiensten, 
den Eingang schnell zu finden.
Die Kosten für die Außenbeleuchtung 
sind dagegen dank äußerst sparsamer 

Leuchtmittel mit LED-Technik sehr gering. 
Beispielrechnung: So verursacht eine 30 
Watt LED-Leuchte, wenn sie tatsächlich 
4,5 Stunden täglich brennt bei einem 
Strompreis von 50 ct/kWh Kosten von 

24,50 EUR pro Jahr. Kurz über den Dau-
men gerechnet: 2 EUR pro Monat sollte 
der Hausgemeinschaft (nicht dem einzel-
nen Mieter) die Sicherheit am Gebäude 
wert sein.
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Das Abstellen von Gegenständen aller Art in den  

Flucht- und Rettungswegen (Treppenhaus, Flure) ist untersagt! 
Im Brandfall entsteht dadurch Lebensgefahr!

HAUSORDNUNG …für ein gutes Miteinander

KontaktBesuchen Sie uns im Internet unter
www.bauverein-leer.de/nachbarschaftshilfe

oder scannen Sie mit ihrem Smartphone  diesen QR-Code ein:
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Nachbarschaftshilfedes Bauverein Leer e. V. 

Notrufe
Polizei  

110 o. 0491 976900 
Feuer 

112 o. 0491 66652 
Rettungsleitstelle 

19222
Stadtwerke  

0491 927700
EWE  

0441 8000 5555
Giftnotruf  

0551 19240KrankenhäuserKlinikum Leer 
0491 860

Borromäus Hospital Leer 0491 850

Zweck der Hausordnung ist es, ein harmonisches Zusammenleben im Haus zu ermöglichen, 

gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern und ein dauerhaft gutes nachbarschaftliches Ver-

hältnis sicherzustellen.Die wichtigsten Punkte, damit auch Sie sagen können: Hier lässt es sich gut wohnen und 

leben.

Schutz vor Lärm·	 Jeder ruhestörende Lärm hat von 13:00 bis 15:00 Uhr sowie von 22:00 bis 06:00 Uhr zu unterbleiben.

·	 An Sonn- und Feiertagen ist auf das Ruhebedürfnis der Hausbewohner bzw. auf den Feiertagscharak-

ter besonders Rücksicht zu nehmen. 
·	 Lautere Feiern oder Reparaturen in Ruhezeiten bitte vorher – im Sinne der guten Nachbarschaft – 

im Haus ankündigen.
Sicherheit
·	 Die Haustüren sind grundsätzlich geschlossen zu halten, dürfen jedoch nicht abgeschlossen werden.

·	 Zur Vermeidung von Schädlingsbefall in und an den Wohnungen und Gebäuden hat die Fütterung 

von freilaufenden bzw. wildlebenden Tieren zu unterbleiben.

·	 Aus Brandschutzgründen ist offenes Licht im Keller und auf dem Dachboden nicht gestattet. Explosive 

oder brennbare Stoffe dürfen nicht in der Wohnung oder den Gemeinschaftsräumen gelagert werden. 

Bei Schäden haftet der Verursacher persönlich.
·	 Haus-, Keller- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege zu jeder Zeit freizuhalten. Es 

dürfen keine Gegenstände auf den Rettungswegen aufgestellt und aufbewahrt werden.

·	 Das Feststellen oder Verkeilen von Türen in den Gemeinschaftsräumen und Fluren – auch nur für eine 

kurze Zeit - ist aus Sicherheitsgründen untersagt.
Gemeinschaftsanlagen·	 Innenhöfe & Grünanlagen dienen der Erholung aller. Bitte Rücksicht nehmen – Ballspielen, Skaten oder 

Zelten ist nicht erlaubt. Kinder bis 10 Jahren dürfen spielen, ausgenommen sind Vorgärten, Hausein-

gänge und bepflanzte Flächen. Eltern tragen die Aufsichtspflicht.

·	 Aus Brandschutzgründen dürfen in Gemeinschaftsräumen keine privaten Gegenstände abgestellt wer-

den (z. B. im Treppenhaus oder Keller). In den Gemeinschaftsräumen darf nicht gespielt werden. Wer 

etwas verschmutzt, muss es bitte selbst reinigen.
·	 Fahrräder nur über vorgesehene Wege (z. B. Tiefgaragen-Zugang) ins Haus bringen. Abstellen bitte 

nur in den gekennzeichneten Bereichen – nicht in Fluren oder Fluchtwegen. Das Mitführen in Fahr-

stühlen ist nicht gestattet.·	 Dachfenster nachts und bei schlechtem Wetter schließen. Keller- und Bodenfenster im Winter bitte 

dauerhaft geschlossen halten. Geöffnete Treppenhausfenster nach dem Lüften wieder schließen.

·	 Grillen mit Holzkohle, Gas o. Ä. ist auf Balkonen und Terrassen nicht erlaubt.

·	 Müllsäcke frühestens ab 19 Uhr am Vorabend rausstellen und die Plätze sauber halten. Container bitte 

leise nutzen und Ruhezeiten beachten.Reinigung, Sauberkeit und Winterdienst
Die Hausgemeinschaft hat dafür zu sorgen, dass die gemeinschaftlich genutzten Räume ständig sauber 

gehalten werden. Die Ordnung dafür gibt sie sich selbst. Sie muss von folgenden Anforderungen ausgehen.

Wöchentlich zu reinigen:·	 Treppenhaus inkl. Handläufe, Wände & Decken - vom Keller bis zum Dachboden -

·	 Kellertreppen und Kellerflure im und am Gebäude
·	 Hauseingangstüren, Fenster, Fensterbänke und Briefkästen

·	 Wasch- und Trockenräume·	 Öffentliche Fußwege entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde

·	 Gemeinschaftliche Außenanlagen (sofern sie nicht durch die Genossenschaft erfolgt)

Monatlich zu reinigen:• Glasscheiben der Hauseingangs-, Waschküchen- & Hoftüren

• Dachboden• Gemeinschaftsräume (u.a. Wasch- & Trockenräume)
Nach Bedarf und mindestens alle 6 Monate zu reinigen:

• die Fenster inkl. Rahmen und Fensterbänken im Treppenhaus

• die Fenster im Keller in den Gemeinschaftsräumen
• innen und außen die Hauseingangs- und Hoftüren sowie die Türen der Gemeinschaftsräume

• die Lichtkuppeln im Treppenhaus, im Eingangsbereich und den Gemeinschaftsräumen

• die Wände, Decken und Rohre in den Gemeinschaftsräumen und dem Treppenhaus von Staub und 

Spinnweben
Die Hausgemeinschaft legt selbstständig fest, von welcher Mietpartei die Reinigung wann zu erfolgen hat. 

Schäden, die durch Nichteinhaltung der Hausordnung entstehen, trägt der Verursacher.
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Zweck der Hausordnung ist es, ein harmonisches Zusammenleben im Haus zu ermöglichen, 
gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern und ein dauerhaft gutes nachbarschaftliches Ver-
hältnis sicherzustellen.
Die wichtigsten Punkte, damit auch Sie sagen können: Hier lässt es sich gut wohnen und 
leben.

Schutz vor Lärm
·	 Jeder ruhestörende Lärm hat von 13:00 bis 15:00 Uhr sowie von 22:00 bis 06:00 Uhr zu unterbleiben.
·	 An Sonn- und Feiertagen ist auf das Ruhebedürfnis der Hausbewohner bzw. auf den Feiertagscharak-

ter besonders Rücksicht zu nehmen. ·	 Lautere Feiern oder Reparaturen in Ruhezeiten bitte vorher – im Sinne der guten Nachbarschaft – 
im Haus ankündigen.

Sicherheit
·	 Die Haustüren sind grundsätzlich geschlossen zu halten, dürfen jedoch nicht abgeschlossen werden.
·	 Zur Vermeidung von Schädlingsbefall in und an den Wohnungen und Gebäuden hat die Fütterung 

von freilaufenden bzw. wildlebenden Tieren zu unterbleiben.·	 Aus Brandschutzgründen ist offenes Licht im Keller und auf dem Dachboden nicht gestattet. Explosive 
oder brennbare Stoffe dürfen nicht in der Wohnung oder den Gemeinschaftsräumen gelagert werden. 
Bei Schäden haftet der Verursacher persönlich.·	 Haus-, Keller- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege zu jeder Zeit freizuhalten. Es 
dürfen keine Gegenstände auf den Rettungswegen aufgestellt und aufbewahrt werden.

·	 Das Feststellen oder Verkeilen von Türen in den Gemeinschaftsräumen und Fluren – auch nur für eine 
kurze Zeit - ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

Gemeinschaftsanlagen
·	 Innenhöfe & Grünanlagen dienen der Erholung aller. Bitte Rücksicht nehmen – Ballspielen, Skaten oder 

Zelten ist nicht erlaubt. Kinder bis 10 Jahren dürfen spielen, ausgenommen sind Vorgärten, Hausein-
gänge und bepflanzte Flächen. Eltern tragen die Aufsichtspflicht.·	 Aus Brandschutzgründen dürfen in Gemeinschaftsräumen keine privaten Gegenstände abgestellt wer-
den (z. B. im Treppenhaus oder Keller). In den Gemeinschaftsräumen darf nicht gespielt werden. Wer 
etwas verschmutzt, muss es bitte selbst reinigen.·	 Fahrräder nur über vorgesehene Wege (z. B. Tiefgaragen-Zugang) ins Haus bringen. Abstellen bitte 
nur in den gekennzeichneten Bereichen – nicht in Fluren oder Fluchtwegen. Das Mitführen in Fahr-
stühlen ist nicht gestattet.·	 Dachfenster nachts und bei schlechtem Wetter schließen. Keller- und Bodenfenster im Winter bitte 
dauerhaft geschlossen halten. Geöffnete Treppenhausfenster nach dem Lüften wieder schließen.

·	 Grillen mit Holzkohle, Gas o. Ä. ist auf Balkonen und Terrassen nicht erlaubt.·	 Müllsäcke frühestens ab 19 Uhr am Vorabend rausstellen und die Plätze sauber halten. Container bitte 
leise nutzen und Ruhezeiten beachten.

Reinigung, Sauberkeit und WinterdienstDie Hausgemeinschaft hat dafür zu sorgen, dass die gemeinschaftlich genutzten Räume ständig sauber 
gehalten werden. Die Ordnung dafür gibt sie sich selbst. Sie muss von folgenden Anforderungen ausgehen.Wöchentlich zu reinigen:
·	 Treppenhaus inkl. Handläufe, Wände & Decken - vom Keller bis zum Dachboden -
·	 Kellertreppen und Kellerflure im und am Gebäude·	 Hauseingangstüren, Fenster, Fensterbänke und Briefkästen·	 Wasch- und Trockenräume·	 Öffentliche Fußwege entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde
·	 Gemeinschaftliche Außenanlagen (sofern sie nicht durch die Genossenschaft erfolgt)Monatlich zu reinigen:
• Glasscheiben der Hauseingangs-, Waschküchen- & Hoftüren• Dachboden
• Gemeinschaftsräume (u.a. Wasch- & Trockenräume)Nach Bedarf und mindestens alle 6 Monate zu reinigen:• die Fenster inkl. Rahmen und Fensterbänken im Treppenhaus• die Fenster im Keller in den Gemeinschaftsräumen• innen und außen die Hauseingangs- und Hoftüren sowie die Türen der Gemeinschaftsräume

• die Lichtkuppeln im Treppenhaus, im Eingangsbereich und den Gemeinschaftsräumen
• die Wände, Decken und Rohre in den Gemeinschaftsräumen und dem Treppenhaus von Staub und 

Spinnweben
Die Hausgemeinschaft legt selbstständig fest, von welcher Mietpartei die Reinigung wann zu erfolgen hat. 
Schäden, die durch Nichteinhaltung der Hausordnung entstehen, trägt der Verursacher.
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Nachbarschaftstreff Pastorenkamp 8
Handarbeitskreis:  
dienstags ab 14.30 Uhr
Spielekreis: 
dienstags ab 14.30 Uhr 
(Handarbeitskreis und Spielekreis im Wechsel)
Die flotten Senioren – der Kaffeeklatsch: 
jeden Donnerstag um 14.30 Uhr 
u.v.m.

Nachbarschaftstreff Evenburgallee 51 
Spielenachmittag: 
alle 14 Tage montags um 15 Uhr 
Zen-Meditation: 
jeden Montag um 20 Uhr
u.v.m.

Alle Gruppenangebote 
finden Sie hier

Aufmachung sehr ansprechend mit den Bildern. 
Sollten uns bei der Textlänge zugunsten Bildern zurückhalten. 

Gut gelöst, sieht toll aus!
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Zeit und Lust mitzumachen? 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch unter Tel. 0491-9277651

Jetzt gratis 
Newsletter 
buchen

Nachbarschaftshilfe

Ausflugstipp: Tagesfahrt zum Adventszauber
Ein besonderes Adventserlebnis er-

wartet die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am Mittwoch, den 10. 
Dezember 2025 in der faszinieren-
den „Wunderwelt“ des Pantropica.
Die Reise beginnt in Leer – Abfahrt 
ist um 11.30 Uhr an der Evenburg-
allee 51 und um 11.45 Uhr am Pas-
torenkamp 8. Nach der Ankunft wer-
den die Gäste um 14.00 Uhr herzlich 
empfangen und genießen zunächst 
Kaffee und Kuchen in stimmungsvol-
ler Atmosphäre. Anschließend bleibt 
genügend Zeit, um die subtropische 
Pflanzenwelt und viele weitere At-
traktionen des Pantropica in Ruhe zu 
erkunden.
Um 17.00 Uhr erwartet die Gruppe 
ein köstliches 3-Gang-Menü, bevor 
es um 18.30 Uhr zum Zauber der Ker-
zenlichter und des Weihnachtsmark-

tes geht. Gegen 20.00 Uhr startet 
die Rückfahrt, mit Ankunft in Leer 
gegen 22.30 Uhr.
Der Preis für dieses stimmungsvolle 
Adventserlebnis beträgt 89,50 EUR 
pro Person. Im Preis enthalten sind 
die Busfahrt, der Eintritt ins Pan-
tropica, Kaffee und Kuchen, sowie 
ein 3-Gang-Menü.

Die Zahlung erfolgt bei Anmeldung. 
Anmelden können Sie sich bis zum 
12.11.2025 bei Frau Brahms (Tel. 
0491-9277651).

Ein Ausflug voller Licht, Wärme 
und Natur – perfekt, um die Ad-
ventszeit einmal anders zu erle-
ben. Das ehrenamtliche Reiseteam 
der Nachbarschaftshilfe freut sich 
auf Ihre Teilnahme!

Bauverein: Dividende beschlossen

Erwerb von bis zu 100 Geschäftsanteilen möglich
Der Bauverein Leer eG ist eine Woh-

nungsgenossenschaft, an der die Mit-
glieder über Geschäftsanteile beteiligt 
sind. Dieses Kapital nutzt der Bauver-
ein, um dringend benötigten Wohnraum 
zu schaffen. Bis zu 30.000,- EUR können 
pro Person angelegt werden. Auf die Ge-
schäftsanteile wird eine attraktive Divi-
dende gezahlt.
Auf das Geschäftsguthaben, das zum 
Stichtag am 01. Januar des jeweiligen 
Geschäftsjahres eingezahlt ist, wird sat-
zungsgemäß eine Dividende gezahlt. Die 

Höhe dieser Dividende wird von der Mit-
gliederversammlung festgelegt. Daher 
wird jährlich neu über die Dividenden-
höhe entschieden. Die Auszahlung erfolgt 
einige Tage nach Abschluss der Mitglie-
derversammlung. 
Die Mitgliederversammlung hat am 
18.06.2025 die folgende Dividendenrege-
lung für die am 01.01.2024 einbezahlten 
Geschäftsanteile beschlossen
• für den 1. – 3. Geschäftsanteil: 4%
• für den 4. – 50. Geschäftsanteil: 3,5%
• ab dem 51. Geschäftsanteil: 0,1%

Die Mitgliederversammlung im Jahr 2026 
beschließt die Dividendenregelung für das 
Jahr 2025. Da ab 2025 bis zu 100 Anteile 
erworben werden können, ist die Ände-
rung der Dividendenregelung für die Di-
vidende 2025 so vorgesehen, das für den 
4. bis 100. Anteil ebenfalls 3,5% gezahlt 
werden – darüber wird die Mitgliederver-
sammlung im Juni 2026 beschließen.
Wer sich über den Erwerb von Geschäfts-
anteilen informieren möchte, kann sich 
an Herrn Schlachter (Tel. 0491-9277635) 
beim Bauverein Leer eG wenden.

Quelle: pixabay


